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Wenn man schon keine Antwort auf die Frage 
hat, warum eine solche Tat geschehen konn­
te, versucht man Vorschläge zur Vermeidung 
einer ähnlich gelagerten Tat in mehr oder 
weniger zweifelhafter Form zu machen. Pres­
seberichte stellen dies überdeutlich dar. Statt 
sachlich aufzuklären, werden Lösungsvor­
schläge erörtert, die seltsamerweise den lega­
len Waffenbesitzer und gesetzestreuen Bürger 
noch weiter reglementieren, letztlich also am 
Tatmittel ansetzen. 

Wichtig wäre eine Auseinandersetzung 
mit den Ursachen und Symptomen dieses 
Ereignisses. Wo bleibt die bessere soziale 
Integration der überwiegend 
jugendlichen Täter? Wo liegen 
die gesellschaftlichen Ursa­
chen und wie können diese 
frühzeitig erkannt werden? Auch ein Blick 
über den Tellerrand kann hilfreich sein. Wie 
wird dieses Problem in anderen Staaten gese­
hen und welche Lösungsmöglichkeiten wer­
den dort untersucht und erprobt?
Lösungsvorschläge. Die meisten Vorschlä­
ge setzen am Tatmittel, der Schusswaffe an. 
Sie gehen davon aus, dass der legale private 
Waffenbesitz das Risiko für tödliche Gewalt 
erhöht. Folgerichtig wird dann gefordert, 
dass privater Waffenbesitz unterbunden 
werden muss. Man stützt sich dabei auf Un­
tersuchungen, die ergeben haben, dass bei 
Personen­ und Familientragödien, meist 
begangen in Form des erweiterten Suizids, 
ungefähr 50% der verwendeten Schusswaf­
fen legal waren. In einer Stellungnahme des 
Max­Planck­Institutes wird sogar behauptet, 
dass eine große Verbreitung von Schusswaf­
fen in Privathaushalten wie in den USA und 
der Schweiz die Wahrscheinlichkeit von Sui­
ziden und Tötungsdelikten erhöht. Woher 
diese Kenntnisse stammen, wird nicht belegt. 

Tatsächlich ist es aber so, dass genau das 
Gegenteil der Fall ist. Die hier zugrunde lie­
gende These, wonach Schusswaffenbesitz 
auch Gewalt auslöst, plakativ mit dem Sinn­
bild bezeichnet „der Abzug zieht den Finger“, 
ist mehrfach wissenschaftlich widerlegt. Eine 

umfangreiche Bewertung des Beweismateri­
als aus Anlass des Dunblane­Attentates 1996 
widerlegt die Behauptung, dass eine starke 
Beziehung zwischen Verfügbarkeit von Waf­
fen und nationalen Mord raten besteht. Wenn 
tatsächlich Tötungsdelikte mit der allgemei­
nen Verfügbarkeit von Schusswaffen in einem 
Zusammenhang stehen, warum haben dann 
die Niederlande eine ähnlich große Mordrate 
(11,8 pro Million Einwohner) wie die Schweiz 
(11,7), wenn doch nur 1,9% der niederländi­
schen Haushalte Schusswaffen besitzen, ge­
genüber 27,2% in der Schweiz? Wie stimmen 
diese Zahlen überein mit den Verhältnissen 
in Italien, das einen ähnlich großen Prozent­
teil an Haushalten mit Schusswaffen (16%) 

hat wie Belgien (16,6%) und 
Schweden (15,1%), jedoch 
eine 1,5­mal höhere Mordrate 
mit Schusswaffen als Belgien 

und eine sechs Mal höhere als Schweden? 
Und noch eine verblüffende Zahl: Ver­

gleicht man die Zahlen von Mord mit Schuss­
waffen in Verbindung mit dem Waffenbesitz 
in den USA und in Japan, so hat sich heraus­
gestellt, dass trotz eines allgemeinen Waffen­
besitzverbotes in Japan die japanische Rate 
der Verwendung von Schusswaffen bei Mord 
zwei Mal so groß ist wie jene in Amerika. 

Wer solche Schlussfolgerungen zieht, 
muss sich auch mit dem Musterbeispiel 
Schweiz auseinandersetzen. Diese hat pro 
Kopf die am stärksten bewaffnete Bevölke­
rung der Welt, allerdings verbunden mit einer 
unleugbar tiefen Kriminalitätsrate. Dies ist 
eine ständige Verlegenheit für jene, die einen 
Zusammenhang zwischen Gewalt und Ver­
fügbarkeit von Waffen konstruieren wollen. 

Demzufolge haben schon 1994 der Kri­
minologe Prof. Dr. Franz Csaszar von der 
Universität Wien und Ernst Dobler in sei­
ner Dissertation an der Universität Freiburg 
vor über 15 Jahren erkannt, dass Verschär­
fungen des Waffenrechts erfahrungsgemäß 
nur die rechtstreue Bevölkerung treffen. 
Ihre Entwaffnung kann im Extremfall sogar 
kriminalitätsfördernd sein, weil die Wahr­
scheinlichkeit einer bewaffneten Abwehr 
von Gewalttätern schwindet. Dobler zog ei­

nen ähnlichen Schluss in seiner Dissertation 
und führte aus, dass die Erkenntnis, dass eine 
Verringerung der vorhandenen Schusswaf­
fen nicht notwendig eine Verringerung der 
Schusswaffendelikte zur Folge hat auch für 
Deutschland anwendbar ist. 

Ein Blick über den großen Teich bestätigt 
die vorstehenden Ausführungen. In New York 
gibt es beispielsweise seit 20 Jahren ein Gesetz 
(Sullivan Act), das den privaten Waffenbesitz 
praktisch verbietet. Alljährlich werden aber 
in New York allein 10 000 Kinder unter 16 
Jahren wegen illegalen Waffenbesitzes festge­
nommen. Nahezu räumlich eng zusammen­
liegende Städte wie Washington und das über 
Brücken jederzeit erreichbare Areal der Stadt 
Arlington zeigen verwirrende Ergebnisse. In 
Washington mit einem absoluten Waffenbe­
sitzverbot für Bürger ohne politische Verbin­
dungen ist die Mordrate zehn Mal so hoch wie 
im waffenrechtlich liberalen Arlington. Auch 
neueren Erkenntnissen und Erfahrungen zu­
folge, ist die Einschränkung des legalen Waf­
fenbesitzes im Hinblick auf mit Schusswaffen 
begangene Straftaten wirkungslos. Nach dem 
fast generellen Verbot des Schusswaffenbesit­
zes in England ist die Anzahl der Delikte mit 
Schusswaffen wie Raub, Mord, Körperverlet­
zung etc. sprunghaft (80%) angestiegen. Das 
Verbot hat also bei den Kriminellen nichts 
bewirkt und keinerlei abschreckende Wir­
kung gezeigt, sondern nur den gesetzestreuen 
Bürger betroffen. 
Verschärfung der Aufbewahrung. Schon 
jetzt besteht seit 2003 eine explizite Aufbe­
wahrungsregelung in § 13 AWaffV. Dort ist 
die Anzahl der Schusswaffen, Schusswaffen­
arten und der Aufbewahrungsbehältnisse 
genau geregelt. Würden sich alle Waffenbe­
sitzer hieran halten, könnte ein Unbefugter 
keine Schusswaffe an sich nehmen, um damit 
Straftaten zu begehen. Die ausgesprochen 
niedrige Zahl der Augenblicksversager, die in 
der menschlichen Psyche begründet ist, kann 
hier nicht zum Maßstab gemacht werden. 

Wie schon richtig erkannt wurde, ist die 
geforderte Aufbewahrung in Schützenhei­
men oder an anderen zentralen Orten eher 
eine Aufforderung zum Einbruch, als eine 

Nach dem schrecklichen Amoklauf von Winnenden war kaum etwas anderes zu erwarten, als die Forderung der Verschär-
fung des Waffengesetzes. Medienwirksame Gewalttaten führen oft zu einem kurzatmigen politischen Aktionismus, an-
statt ernsthaft nach Antworten und Lösungsvorschlägen zu suchen, wie sich solche Taten verhindern lassen. 

Falscher Weg

Tatmittel nicht 
gleich Ursache

88 wissen

Waffengesetz Weitere Verschärfung bringt nichts



sichere Aufbewahrung. Dabei ist auch zu be­
denken, dass Schützenvereine gemeinnützig 
und die Vorstandsmitglieder ehrenamtlich 
tätig sind. Niemand kann rund um die Uhr 
für eine Sicherung garantieren. Selbst in Ka­
sernen und Polizeirevieren wird eingebro­
chen, um Waffen zu stehlen, obwohl dort 
eine deutlich höhere Sicherung als etwa in 
einem Schützenheim gegeben sein müss­
te. Und an welchen zentralen Orten sollen 
dann Jäger ihre Waffen lagern und die gro­
ße Anzahl von Waffensammlern, die ihre 
Schusswaffen ja nicht regelmäßig zum Trai­
ning oder Schießen benötigen, sondern vor­
rangig aufbewahren? 

Die derzeitige bußgeldrechtliche Ahn­
dung des Verstoßes gegen die Aufbewah­
rungsvorschriften wird auch nicht durch 
eine Erhöhung zur Straftat effizienter. Viel 
effizienter ist die schon jetzt bestehende Aus­
wirkung, dass im Fall eines gröblichen oder 
wiederholten Verstoßes die 
Zuverlässigkeit des Waffen­
besitzers durch die Verwal­
tungsbehörden abgesprochen 
werden kann (§ 5 WaffG und § 17 BJagdG).
Weitere Vorschläge. Gerade erst tauchte 
der Vorschlag auf, eine „Abwrackprämie“ 
für Schusswaffen einzuführen und die Le­
galwaffenbesitzer zu animieren, ihre Schuss­
waffen zu verringern oder die Besitzer il­
legaler Schusswaffen zu motivieren, diese 
straffrei abgeben zu können. Wieder eine 
Überlegung, die schon in der Vergangenheit 
widerlegt wurde. So hat etwa die in den Jah­
ren 1973 und 1976 angesetzte Amnestie nur 
zu einer verschwindend geringen Anzahl 
Meldungen illegaler Schusswaffen geführt. 
Vielmehr wurde offensichtlich der Weg in 
die Illegalität gewählt, was beweist, dass der­
artige Amnestieregelungen selbst wenn sie 
mit einer Geldzahlung verbunden sind, kei­
ne flächendeckende Wirkung haben. 

Im Rahmen der Technikgläubigkeit fand 
die Forderung nach einer biometrischen Si­
cherung Gehör. Diese Forderung ist techno­
logisch nicht ausgereift und es sei auch die 
Frage erlaubt, wie dies bei dem legalen Waf­
fenbesitz von Waffensammlern gehandhabt 
werden soll, die ja bekanntlich durchschnitt­
lich eine größere Anzahl von Schusswaffen 
besitzen als Sportschützen oder Jäger.

Auch die Einführung eines zentralen 
elektronischen Waffenverzeichnisses, das 
sicher begrüßenswert ist, hat mit der Ver­
hinderung von Straftaten wie dem Amoklauf 
in Winnenden überhaupt nichts zu tun und 
kann derartige Straftaten nicht verhindern. 
Sie ermöglicht allenfalls die Feststellung, 
dass sich in einem Haushalt bestimmte 
Schusswaffen befinden. Geht man aber da­
von aus, dass die überwiegende Anzahl der 
Delikte mit Schusswaffen wie Raub, Über­

fall, Körperverletzung mit illegalen Schuss­
waffen ausgeführt werden, kann hier ein 
zentrales Waffenregister nicht weiterhelfen. 

Den Höhepunkt dieses aktionistischen 
Populismus stellt die Forderung der Bundes­
kanzlerin dar, unangekündigte Waffenkon­
trollen durchzuführen. Ihr scheint entgan­
gen zu sein, dass Artikel 13 Grundgesetz 
noch nicht außer Kraft gesetzt wurde. Die 
Unverletzlichkeit der Wohnung genießt 
Verfassungsrang und schließlich haben sich 
auch in anderen Fällen vor allem Bürger­
rechtler gegen die Einführung verdachtsun­
abhängiger Kontrollen oder Einschränkung 
von Grundrechten gewehrt. Wenn jetzt das 
Grundgesetz geändert werden soll, um an­
lassfrei und grundlos Hausdurchsuchun­
gen zu veranlassen, sind wir auf einem sehr 
bedenklichen Wege. Noch ist es geltendes 
Recht, dass nur aufgrund eines richterlichen 
Hausdurchsuchungsbeschlusses oder wenn 

erkennbar Gefahr im Verzug 
ist, eine Wohnungsdurchsu­
chung stattfinden kann. Gilt 
dies für den legalen Waffen­

besitz plötzlich nicht mehr? Auf welche an­
deren Sachverhalte will man diese Forderung 
dann konsequenterweise ausdehnen und 
den rechtstreuen Bürger zum potenziellen 
Straftäter auch in anderen Bereichen machen 
(Steuerhinterziehung etc.)?
Lösungsvorschläge. Nicht das Herum­
doktern am Tatmittel Schusswaffe und dem 
den Erwerb und Besitz reglementierenden 
Waffengesetz führt zum Ziel. Ursachenfor­
schung, die auch generell die Zunahme der 
Gewalt in unserer Gesellschaft mit einbe­
zieht, ist angesagt. Der komplexe Prozess 
einer generellen Aufarbeitung von Amok­
läufen an Schulen mit psychosozialem Hin­
tergrund ist zu fordern. Ob das Verbot von 
sogenannten Killerspielen hier langfristig 
eine Änderung bringt, ist längst nicht wis­
senschaftlich aufgearbeitet. Allerdings ist 
der aus purer Hilflosigkeit geborene Schrei 
nach der Verschärfung des Waffenrechts und 
der Verdammung des Tatmittels eindeutig als 
kontraproduktiv widerlegt anzusehen. 

Mit Spannung bleibt zu erwarten, welche 
Entschlüsse in der Innenministerkonferenz 
im Juni getroffen werden. Geschätzte zwei 
Millionen Legalwaffenbesitzer in Deutsch­
land sind auch zwei Millionen Wähler. � ▪
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